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Verordnung 
über die Gewährleistung von 

Atomsicherheit und Strahlenschutz
vom 11. Oktober 1984

Auf der Grundlage des § 14 des Atomenergiegesetzes vom
8. Dezember 1983 (GBl. I Nr. 34 S. 325) wird folgendes verord
net:

Geltungsbereich und Ziele

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Gewährleistung von Atom
sicherheit und Strahlenschutz bei der Anwendung der Atom
energie. Sie gilt für
— Staatsorgane,
— Kombinate, wirtschaftsleitende Organe, Betriebe, Genos

senschaften, Einrichtungen, gesellschaftliche Organisatio
nen (nachfolgend Betriebe genannt) und

— Bürger.
(2) Diese Verordnung gilt auch für bergbauliche und andere 

Tätigkeiten, soweit dabei radioaktive Stoffe, insbesondere 
Radonfolgeprodukte, anwesend sind.

(3) Für Transporte von radioaktiven Stoffen auf dem Land-, 
Luft- und Wasserwege gelten spezielle Rechtsvorschriften.

(4) Die Anwendung der Atomenergie umfaßt den Einsatz 
von Kernanlagen und Strahleneinrichtungen einschließlich 
Röntgeneinrichtungen, den Verkehr mit Kernmaterial und 
anderen radioaktiven Stoffen einschließlich der Beseitigung 
radioaktiver Abfälle sowie damit im Zusammenhang stehende 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten.

(5) Die Atomsicherheit umfaßt die nukleare Sicherheit und 
die Maßnahmen zur Verhinderung der mißbräuchlichen An
wendung der Atomenergie.

(6) Strahlenschutz ist die Gesamtheit der Forderungen, Maß
nahmen, Mittel und Methoden, die dem Schutz des Menschen 
und seiner Umwelt vor der schädigenden Einwirkung ioni
sierender Strahlung dienen.

(7) Radioaktive Stoffe werden in Abhängigkeit von der Ver
kehrsart unterschieden als
— radioaktives Material,
— radioaktiv kontaminiertes Material,
— radioaktives Ausgangsmaterial,
— radioaktiver Auswurf,
— radioaktiver Abfall,
— radioaktiv kontaminierte Lebensmittel 

und

— radioaktives Arzneimittel.
(8) Für diese Verordnung gelten die in der Anlage definier

ten Begriffe.

§ 2
Ziele

Durch Atomsicherheit und Strahlenschutz sind folgende 
Ziele zu erreichen:
— der Schutz des Lebens und der Gesundheit des Menschen 

und unter genetischen Aspekten auch der Folgegeneratio
nen vor der schädigenden Einwirkung ionisierender Strah
lung,

— der Schutz der Umwelt vor radioaktiver Verunreinigung, 
insbesondere durch verantwortungsbewußte Handhabung 
radioaktiver Stoffe und sichere Verwahrung radioaktiver 
Abfälle,

— der Schutz der Werktätigen in Kernanlagen sowie von an
deren Bürgern in der Umgebung von Kernanlagen und von 
Sachwerten durch strikte Beachtung und Durchsetzung der 
Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlen
schutzes,

— der Schutz von Kernmaterial und Kernanlagen gegen kri
minelle Angriffe und unbefugte Einwirkungen,

— die Erfüllung des zwischen der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Internationalen Atom
energieorganisation abgeschlossenen Sicherheitskontroll- 
abkommens durch Nachweis des Einsatzes von Kernmate
rial für ausschließlich friedliche Zwecke.

Verantwortung
§3

(1) Die Leiter der Betriebe, in denen Atomenergie angewen
det wird, haben in Wahrnehmung ihrer Verantwortung für 
den Schutz der Gesundheit und Arbeitskraft der Werktätigen 
sowie für den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt Atom
sicherheit und Strahlenschutz in die Leitung und Planung des 
Reproduktionsprozesses einschließlich Forschung und Ent
wicklung einzubeziehen. Sie tragen die Verantwortung für die 
Einhaltung der Rechtsvorschriften auf dem Gebiet von Atom
sicherheit und Strahlenschutz, den Erlaß von betrieblichen 
Festlegungen und ihre Durchsetzung sowie für die Erfüllung 
der vom staatlichen Kontrollorgan erteilten Auflagen. Sie 
haben zu sichern, daß bei Gefährdungen für Leben und Ge
sundheit von Menschen sowie für die Umwelt sofort Maß
nahmen zu ihrer Abwendung eingeleitet werden.

(2) Die leitenden Mitarbeiter der Betriebe, in denen Atom
energie angewendet wird, haben in ihrem Verantwortungs
bereich Atomsicherheit und Strahlenschutz zu gewährleisten.

(3) Zur unmittelbaren Anleitung und Beaufsichtigung der


